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An den 
Präsidenten des 
Landtags Nordrhein-Westfalen 
André Kuper 
 
per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
 
 

                Düsseldorf, den 17.12.2021 
 
 
Schriftliche Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Landesregierung zu einem 
Zweiten Gesetz zur Änderung des Mittelstandsförderungsgesetz (17/15477) für die 
Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 12. Ja-
nuar 2022 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Kuper, 
 
ich danke sehr herzlich dafür, zu dem o.g. Gesetzentwurf im Rahmen der Anhörung 
schriftlich und mündlich Stellung nehmen zu dürfen.  
 
 
I. Grundsätzliches 
 
Das nordrhein-westfälische Handwerk misst dem Mittelstandsbeirat und der Clearingstelle 
eine außerordentlich hohe Bedeutung bei, um den in Art. 28 der Landesverfassung darge-
legten Förderungsauftrag Rechnung zu tragen. Die bisherigen Impulse beider Gremien 
zeigen, dass insbesondere die Stärkung der Clearingverfahren mittelstandspolitisch viel-
versprechend ist. Das nordrhein-westfälische Handwerk begrüßt daher dem Gesetzent-
wurf zugrundeliegende Zielsetzung und regt an, den vorliegenden Gesetzentwurf in fol-
gender Hinsicht weiterzuentwickeln: 
 

1. Die Clearingstelle sollte ein eigenständiges Impulsrecht erhalten, um Bestands-
normen einer Prüfung auf Mittelstandsverträglichkeit zu unterziehen – auch unab-
hängig von der Frage, ob ein Ersuchen oder eine Beauftragung durch die Landes-
regierung vorliegen. Daraus ist eine deutlich höhere Dynamik bei der Identifizie-
rung bürokratischer und wettbewerbsverzerrender Hemmnisse für den Mittelstand 
zu erwarten. 

2. Die Clearingstelle sollte auf Landesebene nicht nur Gesetze und Verordnungen 
einer Prüfung unterziehen dürfen. Es sollte auch die Ebene der Erlasse sowie 
sonstige Maßnahmen einbezogen werden, auf der sich in der Praxis oftmals zu-
sätzliche Bürokratiebelastungen ergeben, die vom Gesetz- und Verordnungsgeber 
nicht intendiert gewesen sind. Eine solche Möglichkeit soll insbesondere auch un-
abhängig von der Frage sein, ob eine Befassung des Landtags erforderlich ist. 

3. Clearingverfahren sollten als Beratungsinstrument für die Landesregierung so 
frühzeitig erfolgen, dass deren Ergebnisse bereits berücksichtigt worden sind, be-
vor Entwürfe einer Verbändeanhörung unterzogen werden. Die parallele Durchfüh-
rung der Verfahren ist nicht sachdienlich und sollte daher vermieden werden. 
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Das Mittelstandsförderungsgesetz NRW ist seit 2013 eine erfolgreiche Benchmark für die 
Institutionalisierung der Mittelstandspolitik auf Landesebene. Initiativen in anderen Bun-
desländern orientieren sich daran und zielen inzwischen zum Teil bereits darüber hinaus. 
Nordrhein-Westfalen erhält nunmehr mit der Novellierung die Gelegenheit zu einer kon-
sequenten und echten Weiterentwicklung der Clearingverfahren. Damit würde sich auch 
die Diskussion um die Schaffung von Doppelstrukturen in Gestalt eines möglichen Nor-
menkontrollrats weitgehend erübrigen. Mehrfachstrukturen mit ähnlichen Gestaltungs-
rechten sind vollkommen entbehrlich. Insoweit würde eine diesbezügliche inhaltliche Stär-
kung der Clearingstelle eine echte Weiterentwicklung sein. Diese würde hierdurch eine 
ganzheitliche Betrachtung und Bewertung der Rechtsnormen, ungeachtet der Rechtsform, 
der Normgebers und des Umsetzungsstandes erhalten. Bei der Novellierung sollten auch 
Regelungen in der zugehörigen Verordnung sowie in der gemeinsamen Geschäftsord-
nung der Landesministerien berücksichtigt werden. 
 
 
II. Im Einzelnen 
 
Norm Inhalt Kommentar Vorschlag 
§ 4 (1) Dieses Gesetz bindet 

die Landesbehörden 
bei wesentlich mittel-
standsrelevanten Vor-
haben und sonstigen 
Maßnahmen. Europä-
isches Beihilferecht 
und haushaltsrechtli-
che Vorgaben bleiben 
unberührt.  

Es ist zu begrüßen, dass 
mit Blick auf die Rege-
lungsgegenstände des 
Gesetzes die Unterschei-
dung von „wesentlich mit-
telstandsrelevanten“ (§ 6 
a.F.) und „mittelstandsrele-
vanten“ (§ 4 a.F.) Vorha-
ben aufgegeben wird und 
nun einheitlich von „we-
sentlich mittelstandsrele-
vanten“ Vorhaben gespro-
chen wird. 

- 

§ 4 (2) Wesentlich mittel-
standsrelevant im 
Sinne dieses Geset-
zes sind solche Vor-
haben, Verfahren und 
sonstige Maßnahmen, 
die - vor allem bezo-
gen auf die Unter-
nehmensgröße - er-
hebliche Auswirkun-
gen auf die Wettbe-
werbssituation, Kos-
ten, Verwaltungsauf-
wand oder Arbeits-
plätze in den Unter-
nehmen der mittel-
ständischen Wirt-
schaft haben können. 

Es ist mit besonderem 
Nachdruck zu unterstützen, 
dass in die Definition der 
„wesentlichen Mittelstands-
relevanz“ der Gesichts-
punkt „Wettbewerbssituati-
on“ ausdrücklich aufge-
nommen wird. Damit wird 
klargestellt, dass sich Fra-
gen der Mittelstandsrele-
vanz nicht nur auf Kosten 
und Verwaltungsaufwand 
beziehen und Mittelstands-
politik mehr umfasst als 
Bürokratiekritik. Damit wird 
dem Gegenstandsbereich 
des Gesetzes und den 
Erfahrungen der bisherigen 
Clearingverfahren Rech-
nung getragen. 
 

- 

§ 4 (4) Gemeinden und Ge-
meindeverbände sind 
bei wesentlich mittel-
standsrelevanten Ver-
fahren und Vorhaben 

s.o wie zu § 4(1) MFG - 
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im Rahmen ihrer Tä-
tigkeit unter Berück-
sichtigung ihrer 
Selbstverwaltungs-
rechte gehalten, auf 
die Grundsätze und 
Ziele dieses Gesetzes 
hinzuwirken. Zur Ver-
wirklichung mittel-
standsgerechter Ver-
fahren kann das für 
Wirtschaft zuständige 
Ministerium mit den 
kommunalen Spitzen-
verbänden Vereinba-
rungen abschließen, 
durch die eine Kon-
kretisierung der An-
forderungen an mittel-
standsrelevante Ver-
fahrensabläufe erfolgt. 
Unabhängig davon 
steht es Gemeinden 
und Gemeindever-
bänden frei, durch 
den Erwerb geeigne-
ter Güte-zeichen und 
Zertifikate besonders 
ambitionierte Ansprü-
che in Hinsicht auf 
mittelstandsgerechte 
Verfahren zu unter-
streichen. 

§ 6 (1) Satz 1: 
Gesetzes- und Ver-
ordnungsvorhaben 
der Landesregierung, 
bei denen eine we-
sentliche Mittelstands-
relevanz gegeben ist, 
sind einer Überprü-
fung und Klärung ihrer 
Mittelstandsverträg-
lichkeit zu unterzie-
hen, die in der Regel 
frühzeitig erfolgen 
soll.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu Satz 1: 
Die Ergänzung „die in der 
Regel frühzeitig erfolgen 
soll“ zielt richtigerweise 
darauf ab, dass bereits 
Referentenentwürfe im 
Vorfeld der Ressortab-
stimmung einer Mittel-
standsverträglichkeitsprü-
fung unterzogen werden 
können. Die Regelung 
schafft allerdings Rechts-
unsicherheiten und sollte 
verbindlicher formuliert 
werden. Auch sollte das 
Verfahren in der Gemein-
samen Geschäftsordnung 
der Ministerien des Landes 
NRW (GGO) verankert 
werden, damit der Intention 
des Gesetzgebers besser 
Rechnung getragen wird. 
 
 
 

Zu Satz 1: 
Anregung zur Neuformulie-
rung: „Gesetzes- und Ver-
ordnungsvorhaben der 
Landesregierung, bei de-
nen eine wesentliche Mit-
telstandsrelevanz nicht 
ausgeschlossen ist, sind 
möglichst frühzeitig einer 
Überprüfung und Klärung 
ihrer Mittelstandsverträg-
lichkeit zu unterziehen.“ 
 
Anregung zur Ergänzung der 
GGO:  
 
a. in § 26 GGO als neuer 
Absatz (3):  
„Sofern zu einem Bera-
tungsgegenstand ein Clea-
ringverfahren durchge-
führt wurde, ist der Kabi-
nettsvorlage die Stellung-
nahme der Clearingstelle 
beizufügen.“  
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Satz 2: 
Hierzu zählen auch 
bereits in Kraft be-
findliche, befristete 
wesentlich mittel-
standsrelevante Ge-
setze und Verord-
nungen, für die eine 
Entscheidung über 
das Außerkrafttreten 
beziehungsweise 
über den Fortbe-
stand der jeweiligen 
Regelung zu treffen 
ist, sofern nicht be-
reits ein Clearingver-
fahren zu dem Ge-
genstand durchge-
führt worden ist.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu Satz 2:  
Gerade wenn ein Gesetz 
oder eine Verordnung eine 
wesentliche Mittelstandsre-
levanz aufweist und des-
halb bei der Einführung ein 
Clearingverfahren durchge-
führt wurde, sollte nicht 
ausgeschlossen werden, 
dass vor Auslaufen der 
Entfristung auch zu der 
Entscheidung über ein Au-
ßerkraftreten oder einen 
Fortbestand ein Clearing-
verfahren durchgeführt 
werden kann. Die Befris-
tung hat in der Regel den 
Zweck, Umsetzungserfah-
rungen zu machen und zu 
evaluieren. Diese können 
auch im Rahmen eines 
Clearingverfahrens reflek-
tiert werden. 
 

 
b. in § 35 GGO als neuer 
Absatz (3):  
„Bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen zur Durch-
führung eines Clearingver-
fahrens nach Maßgabe des 
Mittelstandsförderungsge-
setzes und der hierzu er-
gangenen Rechtsverord-
nung erfolgt die Einleitung 
des Clearingverfahrens 
durch das federführende 
Ministerium. Daneben sind 
das für Wirtschaft zustän-
dige Ministerium und die 
Staatssekretärskonferenz 
berechtigt, ein Clearing-
verfahren einzuleiten.“  
 
c. in § 42 GGO als neuer 
Absatz (3):  
„Bei Vorhaben, die dem 
Landtag zugeleitet werden 
und zu denen ein Clea-
ringverfahren durchge-
führt worden ist, leitet das 
federführende Ressort die 
Stellungnahme der Clea-
ringstelle dem Landtag als 
ergänzende Beratungsun-
terlage zu.“ 
 
 
zu Satz 2: 
Der Nebensatz „sofern 
nicht bereits ein Clearing-
verfahren zu dem Gegen-
stand durchgeführt wor-
den ist“ sollte gestrichen 
werden. 
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§ 6 (2) Eine Überprüfung 
und Klärung der Mit-
telstandsverträglich-
keit kann darüber 
hinaus auch 
1. zu Gesetzes- und 
verordnungsvorha-
ben des Bundes und 
der Europäischen 
Union, 
 
2. nach Maßgabe 
von § 7 zu beste-
henden Landesge-
setzen und -
verordnungen, für 
die nicht ohnehin 
gemäß Absatz 1 Satz 
2 ein Clearingverfah-
ren durchzuführen 
ist, sowie zu beste-
henden Rechtsvor-
schriften des Bun-
des und der Europä-
ischen Union oder 
 
3. zu sonstigen Vor-
haben und Maß-
nahmen der Landes-
regierung, die einer 
Befassung durch 
den Landtag bezie-
hungsweise seiner 
Ausschüsse bedür-
fen, 
 
erfolgen, wenn diese 
eine wesentliche 
Mittelstandsrelevanz 
aufweisen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu Nummer 2: 
Der Verweis auf § 7, wo 
zurück auf § 6 (2) verwie-
sen wird, ist unnötig und 
sollte gestrichen werden, 
da § 6 (2) den Anwen-
dungsbereich und § 7 das 
Verfahren regelt. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Nummer 3: 
Es wäre sehr zu wün-
schen, dass sich diese 
Verfahren auch auf Erlas-
se und auf sonstige Vor-
haben und Maßnahmen 
der Landesregierung be-
ziehen, wenn diese nicht 
einer Befassung durch 
den Landtag bedürfen. 
Insbesondere das MWIDE 
hat in den vergangenen 
Jahren eine Reihe von 
Teilstrategien und Leitbil-
dern (z.B. Energieversor-
gung, Industriepolitik, Au-
ßenwirtschaft, Gründer, 
Digitalisierung) erarbeitet, 
die zweifelsohne wesent-
lich mittelstandsrelevant 
sind. Gleiches gilt für regi-
onal- und strukturpolitische 
Maßnahmen (Ruhrgebiet, 
Rheinisches Revier, Struk-
turstärkungspakt). Schließ-
lich wird auch in Gesetzen 
wie dem Klimaanpas-
sungsgesetz ausdrücklich 
auf Strategiebildungspro-
zesse der Landesregierung 
verwiesen, anstatt Strate-
gien, Ziele und Maßnah-

Anregung zur Neuformulie-
rung: 
 
„Eine Überprüfung und 
Klärung der Mittelstands-
verträglichkeit kann dar-
über hinaus auch 
1. zu Gesetzes- und Ver-
ordnungsvorhaben des 
Bundes und der Europäi-
schen Union,  
2. zu bestehenden Lan-
desgesetzen, -verord-
nungen und Erlassen, für 
die nicht ohnehin gemäß 
Absatz 1 Satz 2 ein Clea-
ringverfahren durchzufüh-
ren ist, sowie zu beste-
henden Rechtsvorschrif-
ten des Bundes und der 
Europäischen Union, oder 
3. zu sonstigen Vorhaben 
und Maßnahmen der Lan-
desregierung erfolgen,  
 
wenn diese eine wesentli-
che Mittelstandsrelevanz 
aufweisen.“ 
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men im Gesetz selbst zu 
konkretisieren. Von we-
sentlicher Mittelstandsrele-
vanz können auch Erlasse 
sein, mit denen die Umset-
zung von EU-, Bundes- 
und Landesrecht konkreti-
siert wird, weil nach aller 
Erfahrung gerade im durch 
Erlasse konkretisierten 
Vollzug unterschwellig er-
hebliche bürokratische 
Belastungen entstehen 
können. Auch die Nicht-
wahrnehmung einer Ab-
weichungsbefugnis von 
Bundesrecht kann eine 
wesentliche Mittelstandsre-
levanz aufweisen. Durch 
eine Erweiterung würde 
auch eine Kohärenz zu § 4 
(2) hergestellt, wo die Re-
de von „Vorhaben, Verfah-
ren und sonstigen Maß-
nahmen“ ist. 
 
„Sonstige Vorhaben“ nur 
dann als Gegenstand zu-
zulassen, wenn sie einer 
Befassung durch den 
Landtag oder seiner Aus-
schüsse bedürfen“, passt 
nicht zu der weiteren For-
mulierung in § 4 (2) und 
führt dazu, dass die Norm 
faktisch ohne Anwen-
dungsbereich ist.  
 
Der in der Gesetzesbe-
gründung angeführte Lan-
desentwicklungsplan ist als 
Beispiel für eine „sonstige 
Maßnahme“ mit Befassung 
durch den Landtag unge-
eignet, da es sich nicht um 
eine „sonstige Maßnahme“, 
sondern um eine Rechts-
verordnung handelt, die 
deshalb bereits dreimal 
Gegenstand eines Clea-
ringverfahrens war. 
 

§ 7 Zu bestehenden 
Rechtsvorschriften 
gemäß § 6 Absatz 2 
Nummer 2 kann die 
Clearingstelle in 
Einzelfällen um Stel-

Es ist mit besonderem 
Nachdruck als echte Inno-
vation zu begrüßen, dass 
die Clearingstelle künftig 
auch zu bestehenden 
Rechtsvorschriften tätig 

Anregung zur Neuformulie-
rung: 
 
„Zu bestehenden Rechts-
vorschriften gemäß § 6 (2) 
Nummer 2 kann die Clea-
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lungnahme hinsicht-
lich der Mittel-
standsverträglich-
keit ersucht werden.  

werden kann. 
 
Es ist an dieser Stelle al-
lerdings unklar, wer nach 
welchem Verfahren die 
Clearingstelle ersuchen 
kann, in Einzelfällen zu 
bestehenden Rechtsvor-
schriften Stellung zu neh-
men. Wir empfehlen daher, 
ausdrücklich die Landesre-
gierung als ersuchende 
Stelle zu nennen und die 
Regelung der regierungsin-
ternen Verfahren in deren 
Geschäftsordnung zu ver-
weisen.  
 
Eine tatsächliche Stärkung 
der Clearingstelle und eine 
höhere Dynamik der Mittel-
standspolitik wäre zu errei-
chen, wenn die Clearing-
stelle selbst einvernehm-
lich Impulse zur Erarbei-
tung von Stellungnahmen 
zu bestehenden Rechts-
vorschriften geben könnte. 
Mit einem solche Impuls- 
oder Selbstbefassungs-
recht ist ausdrücklich we-
der ein Gesetzgebungsini-
tiativrecht noch eine Beein-
trächtigung der Organisati-
onshoheit der Landesregie-
rung anzustreben.  Der 
Vorteil einer solchen Rege-
lung wäre, dass sich damit 
eine Diskussion um einen 
möglichen, zusätzlichen 
„Normenkontrollrat“ erübri-
gen würde. So können 
etwaige Doppelstrukturen 
vermieden werden. 
 
Höhere Kosten wären da-
mit nicht verbunden, da die 
Clearingstelle selbst ihre 
Stellungnahmen wesentlich 
auf die Beiträge der betei-
ligten Verbände stützt. 
Faktisch würde von einem 
solchen Impulsrecht nur 
Gebrauch gemacht werden 
können, soweit Konsens 
der Beteiligten hergestellt 
werden kann. 
 

ringstelle ein Clearingver-
fahren durchführen,  
1. wenn die Landesregie-
rung gemäß einem in der 
Geschäftsordnung gere-
gelten Verfahren sie in 
Einzelfällen um eine Stel-
lungnahme zur Mittel-
standsverträglichkeit er-
sucht oder 
2. wenn die Beteiligten 
einvernehmlich die Mittel-
standsrelevanz bejahen 
und dies der Landesregie-
rung anzeigen.“ 
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§ 10 
(3) 

(3) Die Zusammen-
setzung des Beira-
tes soll die Organi-
sationen nach § 6 
Absatz 3 angemes-
sen berücksichtigen. 
Danach 
schlagen vor: 
1. Handwerk NRW e. 
V. eine Person, 
2. der Westdeutsche 
Handwerkskammer-
tag eine Person, 
3. IHK NRW zwei 
Personen, 
4. der Deutsche Ge-
werkschaftsbund, 
Bezirk Nordrhein-
Westfalen, eine Per-
son, 
5. unternehmer nrw 
zwei Personen 
6. die Kommunalen 
Spitzenverbände 
Nordrhein-Westfalen 
drei Personen und 
7. der Verband der 
Freien Berufe Nord-
rhein-Westfalen zwei 
Personen. 
 
(4) Beratende Mit-
glieder des Mittel-
standsbeirates sind: 
1. eine leitende Ver-
treterin beziehungs-
weise ein leitender 
Vertreter der 
NRW.Energy4Climat
e GmbH oder der 
Effizienz-Agentur 
NRW und 
2. die Präsidentin 
beziehungsweise 
der Präsident des 
Instituts für Mittel-
standsforschung 
Bonn. 

zu (3):  
Es ist zu begrüßen, dass 
die Zusammensetzung des 
Mittelstandsbeirats nun 
durch den Gesetzgeber 
verbindlich geregelt wird 
und dass dies nicht dem 
Verordnungsgeber über-
lassen bleibt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu (4): 
Die beratende Einbindung 
der Effizienzagentur NRW 
ist wegen ihrer besonderen 
Mittelstandsorientierung 
aus Sicht des Handwerks 
ebenfalls zu begrüßen. 
 

- 

§ 10 
(5) 

Im Mittelstandsbei-
rat sollen möglichst 
Angehörige beider 
Geschlechter zu je 
50 Prozent vertreten 
sein. 

Die Regelung ist nicht um-
setzbar, da in Bezug auf 
das Gesamtgremium, auf 
das die Parität anzuwen-
den ist, kein Normadressat 
vorhanden ist, der sie um-
setzen könnte. Da die un-
ter (3) genannten Instituti-
onen jeweils nur wenige 
Personen vorschlagen, ist 

streichen 
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es zweckmäßig für die Ar-
beitsfähigkeit des Gremi-
ums, wenn im Regelfall die 
Spitzenrepräsentanten der 
jeweiligen Institution be-
nannt werden. Diese wer-
den jeweils unabhängig 
gewählt. Die Parität lässt 
sich daher nicht gewähr-
leisten. 

§ 16 
Nr. 8 

Davon unabhängig 
bleiben dauerhafte 
Aufgaben der Förde-
rung durch das Land: 
 
[…] 
 
„8. Nachhaltigkeit 
und Ressourceneffi-
zienz in kleinen und 
mittleren Unterneh-
men wie zum Bei-
spiel Effizienzver-
besserungen bei 
Produkten, Produkti-
onsverfahren und 
Energie; 
9. die Unterstützung 
von Innovations- 
und Digitalisie-
rungsstrategien in 
kleinen und mittle-
ren Unternehmen 
und 
10. die Unterstüt-
zung bei der Trans-
formation im Zuge 
des Klimawandels 
und bei der Klima-
anpassung.“ 

Die Aufnahme dieser drei 
Punkte in die Aufgaben der 
Mittelstandsförderung ist 
ausdrücklich zu begrüßen, 
da damit zentrale Hand-
lungsfelder aufgegriffen 
werden, die den Alltag mit-
telständischer Unterneh-
men zunehmend prägen 
und die an politischer Re-
levanz gewonnen haben. 

- 

§ 18 
Satz 2 

In diesem Rahmen 
ist bei der Vergabe 
von öffentlichen 
Aufträgen das Tarif-
treue- und Vergabe-
gesetz Nordrhein-
Westfalen vom 22. 
März 2018 (GV. 
NRW. S. 172) in der 
jeweils geltenden 
Fassung zu beach-
ten. 

Gesetzestechnisch ist es 
zu begrüßen, dass hier 
ohne weitere inhaltliche 
Spezifikation auf die Gel-
tung des Tariftreue- und 
Vergabegesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung 
verwiesen wird.  

- 

§ 1 
MFG-
VO 

Gegenstand des 
Clearingverfahrens 
ist die Überprüfung 
und Klärung der Mit-
telstandsverträg-

Entgegen des Wortlautes 
in § 6 MFG könnte hier 
durch die gewählte Formu-
lierung der Eindruck ent-
stehen, dass nicht sämtli-

Gegenstand des Clearing-
verfahrens ist die Überprü-
fung und Klärung der Mittel-
standsverträglichkeit der 
wesentlich mittelstandsrele-
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lichkeit wesentlich 
mittelstandsrelevan-
ter Rechtsvorschrif-
ten und Vorhaben 
gemäß…“  

che, sondern nur ausge-
wählte Rechtsvorschriften 
Gegenstand sein sollen, 

vanten Rechtsvorschriften 
und Vorhaben gemäß…“ 

§ 8 
MFG-
VO  

Für das Verfahren 
und die Anforderun-
gen an die Stellung-
nahme der Clearing-
stelle Mittelstand im 
Falle einer Beauftra-
gung der Clearing-
stelle nach § 6 Ab-
satz 2 Nummer 2 
und § 7 des Mittel-
standsförderungs-
gesetzes…“ 

Es nicht klar, warum hier 
vom Wortlaut des § 7 MFG 
(„ersucht werden“ statt 
„Beauftragung“) abgewi-
chen wird. Die Unklarheit 
des Gesetzentwurfs hin-
sichtlich der Frage, wer 
„ersuchen“ darf, wird auch 
hier nicht ausgeräumt. 
Ausgerechnet ein Verweis 
auf § 3 MFGVO, in dem die 
Beauftragung durch die 
Landesregierung als Re-
gelfall definiert wird, erfolgt 
an dieser Stelle nicht. 

Neuformulierung abhängig 
von der endgültigen Aus-
gestaltung von § 6 Absatz 
2 Nummer 3 und § 7 MFG 

 
Freundliche Grüße 
 
  

 
Andreas Ehlert 
Präsident 


